
Bebauungsplan und örtliche Bauvorschriften „Torgärten“ – Begründung Seite 1 

Landkreis: Heilbronn 
Gemeinde: Obersulm 
Gemarkung: Obersulm, Flur 5 (Weiler) 

 

Bebauungsplan und örtliche Bauvorschriften 

„Torgärten“ 
Begründung mit Nachtrag             ENTWURF 

Teil 1: Ziel, Zweck und wesentliche Auswirkungen des Bebauungsplans 

1.1 Lage des räumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplans 

Das Plangebiet liegt am östlichen Ortsrand des Obersulmer Teilorts Weiler. Im Norden und 
Westen schließt es an die bestehende Bebauung an, im Süden befinden sich Streuobstwiesen 
und im Osten Weinberge (siehe Übersichtsplan). 

Das Plangebiet umfasst die Flurstücke 124, 125 und 125/1 sowie teilweise das Flurstück 147 
(Nordstraße). 
 
 

 
 
 

Quelle: OpenStreetMap-Mitwirkende 
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1.2 Erfordernis der Planaufstellung 

Gemäß § 1 (3) und § 2 (1) BauGB sind die Bauleitpläne von den Gemeinden in eigener 
Verantwortung aufzustellen, sobald und soweit es für die städtebauliche Entwicklung und 
Ordnung erforderlich ist; die Aufstellung kann insbesondere bei der Ausweisung von Flächen 
für den Wohnungsbau in Betracht kommen. 

Der Gemeinde Obersulm liegt ein Antrag der Grundstückseigentümer zur Schaffung von 
Baurecht vor. Ein entsprechender Bebauungsvorschlag wurde vorgelegt und vom 
Ortschaftsrat und Gemeinderat befürwortet. Da in Obersulm ein anhaltender Bedarf an 
Wohnraum herrscht, möchte die Gemeinde diesem Antrag entsprechen und einen Beitrag zur 
mittelfristigen Bedarfsdeckung bei der Wohnraumversorgung leisten. Die Aufstellung eines 
Bebauungsplans ist erforderlich, da die Flächen im baurechtlichen Außenbereich liegen. 

In der Planaufstellung sind insbesondere die landwirtschaftlichen Belange in die Abwägung 
einzustellen, da durch die Planung eine unmittelbare Nachbarschaft von Wohnnutzung und 
Rebflächen begründet wird. Zur Bewältigung des Konflikts sind bestimmte Festsetzungen und 
Maßnahmen vorgesehen, diese werden in Kapitel 7 näher erläutert. 

Die vorliegende Baulandentwicklung führt zum Verlust von derzeit landwirtschaftlich als 
Wiese/Grünland bzw. als Streuobstwiese genutzten Flächen. Die Wertigkeit der in Anspruch 
genommenen Flächen fließt mit entsprechend hoher Gewichtung in die bauleitplanerische 
Abwägung ein. Aufgrund der Regelung des § 1a Abs. 2 Satz 4 BauGB ist die Notwendigkeit 
der Inanspruchnahme landwirtschaftlicher Flächen zu begründen, dabei sollen auch 
Ermittlungen zu den Möglichkeiten der Innenentwicklung zu Grunde gelegt werden: Baulücken 
und andere Nachverdichtungspotentiale sind nur langfristig zu mobilisieren und stehen zur 
Bedarfsdeckung nicht unmittelbar zur Verfügung. Die Inanspruchnahme der 
landwirtschaftlichen Flächen ist deshalb erforderlich und unvermeidlich, wenn dem Antrag der 
Eigentümer entsprochen und ein Beitrag zur Bedarfsdeckung im Wohnungsbau geleistet 
werden soll. Die Flächeninanspruchnahme fällt mit ca. 13 Ar (Wohnbaufläche) zudem relativ 
gering aus, sodass die sich aus dem Flächenverlust ergebende Betroffenheit der 
landwirtschaftlichen Belange entsprechend gering ist. In den rückwärtigen Bereichen kann die 
Grünland- bzw. Streuobstnutzung fortgesetzt werden. 

1.2.1 Vorausgehendes Verfahren / Planungshistorie 

Das Bebauungsplanverfahren „Torgärten“ wurde am 25.07.2022 durch den 
Aufstellungsbeschluss förmlich eingeleitet und nach § 13b BauGB durchgeführt. Die 
Möglichkeit eines Verfahrens zur Einbeziehung von Außenbereichsflächen in das 
beschleunigte Verfahren (§ 13b BauGB) wurde durch den Gesetzgeber zeitlich beschränkt zur 
Deckung eines unmittelbar bestehenden Bedarfs nach Wohnbauflächen – ohne förmliche 
Umweltprüfung und auch außerhalb der Flächendarstellung des Flächennutzungsplans – 
geschaffen. Der Satzungsbeschluss für den Bebauungsplan erfolgte am 27.03.2023. 

Am 18.07.2023 hat das Bundesverwaltungsgericht (BVerwG) entschieden, dass das 
Verfahren gem. § 13b BauGB gegen den Art. 3 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 der Richtlinie 2001/42/EG 
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. Juni 2001 über die Prüfung der 
Umweltauswirkungen bestimmter Pläne und Programme (kurz: SUP-RL) verstoße, da es an 
der Umweltprüfung fehlt. Dies wurde als grober Verfahrensfehler gerügt. 

Um vor diesem Hintergrund für das Verfahren „Torgärten“ Rechtsicherheit zu erwirken bzw. 
das geplante Baugebiet zu realisieren, wurde für den Geltungsbereich des Bebauungsplans, 
beginnend mit dem Aufstellungsbeschluss am 23.10.2023, ein neues Regelverfahren 
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eingeleitet. Dieses Verfahren wird nun in das vom Gesetzgeber zwischenzeitlich geschaffene 
„Reparaturverfahren“ übergeleitet, das auf Grundlage des § 215a BauGB in Verbindung mit § 
13a BauGB eine beschleunigte Möglichkeit zur Heilung bzw. zum Abschluss von ehem. § 13b-
Verfahren bietet. Da nicht pauschal davon ausgegangen werden kann, dass die 
Baulandentwicklung keine erheblichen Umweltauswirkungen im Sinne des § 215a BauGB hat, 
wird eine vollwertige Umweltprüfung für das Verfahren durchgeführt und im Umweltbericht 
hinterlegt (vgl. Teil 2 der Begründung). Da die Voraussetzungen vorliegen wird das Verfahren 
mit den Verfahrenserleichterung des § 13a BauGB fortgeführt, was u.a. den Verzicht auf die 
frühzeitige Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung und die Berichtigungsmöglichkeit der 
Darstelllungen im Flächennutzungsplan umfasst (vgl. hierzu auch Kapitel 1.3 „Planerische 
Vorgaben“). 

1.3 Planerische Vorgaben  

Das Plangebiet liegt randlich zum Landschaftsschutzgebiet „Oberes Sulmtal mit Randhöhen“ 
(1.25.029). Eine schlüssige Abgrenzung zum Landschaftsschutzgebiet ergibt sich durch die 
„Nordstraße“ (Flst. 147) und das auf diesem Flst. kartierte Biotop (Feldhecke). Das Plangebiet 
liegt westlich außerhalb dieser Abgrenzung. Aufgrund der geringen Größe des Plangebiets 
und der Tatsache, dass nördlich angrenzend schon eine Bebauung in vergleichbarer Lage 
vorhanden ist, werden die Auswirkungen auf die Belange des Landschaftsschutzes als nicht 
erheblich bewertet. Darüber hinaus ist eine ausgeprägte Eingrünung zum 
Landschaftsschutzgebiet hin vorgesehen, welche die Wirkungen der Bebauung minimiert. 

Die Gemeinde Obersulm wird im „Regionalplan Heilbronn-Franken 2020“ als „Kleinzentrum“ 
mit unterzentralen Funktionen in der Randzone des Verdichtungsraums geführt. Zur Sicherung 
einer nachhaltigen Siedlungsentwicklung wird hier die Mindest-Bruttowohndichte von 50 
Einwohnern/ha als Ziel zugrunde gelegt.  

Der vorliegende Bebauungsplan sieht auf 2 Bauplätzen maximal 4 Wohneinheiten vor. Da 
jedoch im Bereich der Einfamilienhausbauplätze nicht in jedem Einzelhaus mit einer vollen 
Ausnutzung der maximal möglichen Wohnungsanzahl gerechnet werden kann, wurde hier ein 
Durchschnittswert von 1,5 WE / Gebäude angesetzt. Dadurch ergibt sich eine 
Gesamtwohnungszahl von 3 Wohneinheiten. Multipliziert mit der durchschnittlichen 
Belegungsdichte in Baden-Württemberg (2,1 EW / WE) ergibt sich eine Gesamteinwohnerzahl 
von 6 Personen. Dies entspricht einer Bruttowohndichte von ca. 20 Einwohnern/ha. Die 
Mindest-Bruttowohndichte nach Plansatz 2.4.0 (5) des Regionalplans wird in diesem 
Plangebiet somit unterschritten. Der Teilort Weiler liegt im Gemeindegebiet in peripherer Lage 
und abseits der schwerpunktmäßigen Wohnbauentwicklung im Gemeindegebiet. Parallel und 
in der Vergangenheit hat die Gemeinde an anderen Stellen zahlreiche 
Bebauungsplanverfahren mit höheren Siedlungsdichten durchgeführt, hierzu zählt 
beispielsweise das Verfahren „Spatzenhof“ in Willsbach. Da dort die Mindest-
Bruttowohndichte deutlich überschritten wird, wird aus Sicht der Gemeinde dem Plansatz 2.4.0 
(5) insgesamt, auf das gesamte Gemeindegebiet bezogen, Rechnung getragen. 

Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplans ist im Flächennutzungsplan als Fläche 
für die Landwirtschaft dargestellt. Der Bebauungsplan wird damit nicht aus dem 
Flächennutzungsplan entwickelt (§ 8 Abs. 2 BauGB). Gemäß § 215a BauGB kann für in das 
Reparaturverfahren übergeleitete Bebauungspläne die Darstellung des Flächennutzungsplans 
im Wege der Berichtigung angepasst werden. 



Bebauungsplan und örtliche Bauvorschriften „Torgärten“ – Begründung Seite 4 

1.4 Topografie, momentane Nutzung 

Das Plangebiet stellt sich insgesamt als nach Nordwesten geneigter Hang dar, der im 
Südosten von etwa 241,5m üNN nach Nordwesten auf etwa 229,0m üNN fällt. Innerhalb der 
bebaubaren Flächen (Baugrenzen) ergibt sich ein Höhenunterschied von ca. 3m, also in etwa 
einem Geschoss. 

Das Plangebiet wird momentan als Wiese/Grünland bzw. als Streuobstwiese bewirtschaftet.  
Südlich des Plangebiets befindet sich ebenfalls eine Wiesen-/Grünlandnutzung. Im Osten des 
Plangebiets befinden sich Rebflächen (vgl. nachrichtliche Darstellung der Vorderkante der 
Rebzeilen im Planteil). Im Norden und Westen schließt das Plangebiet an die bestehende 
Bebauung (Wohnhäuser) des Ortsteils Weiler an. 

1.5 Städtebauliche Zielsetzung und Planung 

Primäre Zielsetzung ist die Schaffung von Baurecht für zwei Einzelhäuser, zur Fortsetzung der 
bereits entlang der Nordstraße (Flst. 147) vorhandenen Bebauung und zur Abrundung des 
östlichen Ortsrandes von Weiler. 

1.5.1 Erschließungskonzept  

Das Plangebiet wird verkehrlich durch eine Verlängerung der bestehenden Nordstraße (Flst. 
147) an das örtliche Straßennetz von Weiler angeschlossen. Da die Nordstraße in diesem 
Bereich gleichzeitig ein Teil des landwirtschaftlichen Wegenetzes ist, wird die Verkehrsfläche 
auf insgesamt 6m Breite ausgelegt, ein Begegnungsverkehr Pkw/landwirtschaftliche 
Fahrzeuge ist damit möglich. Die Nordstraße wird auf Höhe der beiden Baugrundstücke bis 
an die Grundstücksgrenzen ausgebaut. Um die Anfahrbarkeit der südlich des Plangebiets 
liegenden Grundstücke auch weiterhin zu gewährleisten, wird die öffentliche Verkehrsfläche 
trichterförmig aufgeweitet. Entsorgungsfahrzeuge können, entsprechend der bisherigen 
Handhabung, nach Süden zur K 2108 (Heilbronner Straße) durchfahren. 

1.5.2 Planungsrechtliche Zielsetzung 

Planungsrechtliches Ziel ist die Ausweisung eines Allgemeinen Wohngebiets (WA), zur 
Bebauung durch zwei Einfamilienhäuser. Dementsprechend ist eine offene Bauweise mit 
Beschränkung auf Einzelhäuser und eine Wohnungszahlbeschränkung festgesetzt.  
Desweiteren sind Baugrenzen und ergänzend dazu Bauflächen für Garagen/Carports, 
Flächen für Pflanzzwang und die zulässige maximale Höhe baulicher Anlagen (als HGP in 
Metern über Normalnull) festgesetzt. Bei den Gebäudehöhen zeigt sich, dass sich die Planung 
gut in den Ortsrand einfügt und daher geeignet ist, den Siedlungsrand im Osten harmonisch 
abzurunden. 

Die zur Erschließung vorgesehene Verkehrsfläche wird als gemischt genutzte Verkehrsfläche 
(d.h. kein baulich getrennter Gehweg) festgesetzt, was zur Bewältigung des geringen 
Anliegerverkehrs ausreichend ist.  

1.6 Örtliche Bauvorschriften 

Im Rahmen der örtlichen Bauvorschriften werden im Plangebiet die Dachformen Satteldach 
(SD), Walmdach (WD) und Zeltdach (ZD) mit einer Dachneigung von 20°- 30° zugelassen. Die 
Vorgaben gewährleisten eine schlüssige Fortsetzung der nördlich vorhandenen Bebauung, wo 
eine Dachneigung von ca. 25° zulässig ist und die genannten Dachformen vorhanden sind. 

In den örtlichen Bauvorschriften werden darüber hinaus Regelungen zur Art von Einfriedungen 
und Höhe von Stützmauern getroffen. Die ist erforderlich, um die Wirkung auf das Orts- bzw. 
Landschaftsbild zu steuern und zu minimieren. Aufgrund der ausgeprägten Topografie ist das 
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zulässige Maß bei Stützmauern auf 1,5 m festgelegt. Höhere Stützmauern sind nur zulässig, 
wenn sie abgetreppt ausgeführt werden, dabei muss das waagerechte Stufenmaß mindestens 
0,5 m betragen. Für die privaten Grenzen gelten die Vorgaben des Nachbarrechtsgesetzes 
Baden-Württemberg, sowohl hinsichtlich der Höhen als auch der Abstände von Einfriedungen. 

Zur Reduzierung der versiegelten Fläche und zur Unterstützung der Artenvielfalt sind sog. 
„Steingärten“ ausgeschlossen und darüber hinaus wird eine Entsiegelung von Freiflächen 
durch die Verwendung von Rasenflächen oder Grünstreifen angestrebt. 

Die Zahl der Stellplätze je Wohneinheit wird erhöht und auf 2 Stellplätze/Wohnung festgelegt. 

1.7 Maßnahmen zur Konfliktbewältigung bzw. zum Schutz vor Spritzmittelabdrift 

Durch die Planung wird eine unmittelbare Nachbarschaft von Wohnnutzung und Rebflächen 
begründet. Die Lage der Rebzeilen (Vorderkante) ist im Bebauungsplan nachrichtlich 
dargestellt. Insbesondere durch die bei der Bewirtschaftung der Rebflächen anfallende 
Spritzmittelabdrift kann es zu Konflikten zwischen den Nutzungen kommen. Das Landratsamt 
empfiehlt einen pauschalen Abstand von 20m zu den Weinbergen durch Gebäude und 
Aufenthaltsflächen (Terrassen, Gärten), um Konflikte sicher zu vermeiden. Diese Empfehlung 
ist jedoch aus der Rechtsprechung abgeleitet und nicht auf den Einzelfall bezogen. 

Laut einer Bekanntmachung des Bundesamtes für Verbraucherschutz und 
Lebensmittelsicherheit über die „Mindestabstände bei der Anwendung von 
Pflanzenschutzmitteln zum Schutz von Umstehenden und Anwohnern“ (BVL 16/02/02) vom 
27.04.2016 wird ein Mindestabstand von 5m bei der Anwendung von Pflanzenschutzmitteln 
bei Raumkulturen gefordert. Da bei diesem Abstand bereits eine Gefährdung der Gesundheit 
ausgeschlossen wird, ist die pauschale Festlegung eines Abstandes von 20m zu hinterfragen. 

Eine Abstimmung mit dem Ministerium für ländlichen Raum und Verbraucherschutz Baden-
Württemberg hat ergeben, dass bei der Bemessung des Abstandes insbesondere der 
Grundsatz in § 50 BImSchG zu beachten ist, wonach Wohngebiete vor schädlichen 
Umwelteinwirkungen zu schützen sind. Dabei wird ein Abstand von 20m als gute Orientierung 
für vergleichbare Fälle bezeichnet, mit Hecken oder ähnlichen Schutzmaßnahmen vor Abdrift 
könne dieser Wert jedoch unterschritten werden.  

Die Konzeption des Bebauungsplans umfasst in diesem Sinne verschiedene Vorgaben, die 
zur Konfliktminimierung und -bewältigung beitragen. So ist ein wesentliches Entwurfsmerkmal 
ein Abstand von mind. 10m zwischen den Weinbergen und der Bebauung, konkret durch die 
Garagen. Diese Gebäude dienen nicht dem dauerhaften Aufenthalt von Personen. Zu den 
Wohnhäusern beträgt der Abstand im Minimum 15m. Die für den dauerhaften Aufenthalt 
vorgesehenen Bereiche der Wohnhäuser sind nach Westen orientiert und damit von den 
Rebflächen abgewandt, dies gilt insbesondere für die Garten- und Terrassenflächen. Die 
Wohnungen können mit günstiger Belichtung nach Westen ausgerichtet werden. Auf der den 
Rebflächen zugewandten Seite werden nur Garagen und deren Zufahrten angeordnet, diese 
Flächen dienen nicht dem dauerhaften Aufenthalt von Menschen. 

Zusätzlich ist eine ausgeprägte Eingrünung auf der den Rebflächen zugewandten Seiten des 
Plangebiets vorgesehen, die als dreireihige Hecke auf einem mindestens 4m breiten 
Pflanzstreifen ausgeführt werden müssen. Im südlichen Bereich schirmt die außerhalb des 
Plangebiets liegende Feldhecke die Nutzungen zusätzlich voneinander ab. 
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1.8 Ver- und Entsorgung 

Die Entwässerung erfolgt im Trennsystem, wobei das unbelastete Wasser der Dachflächen 
gedrosselt in den bestehenden Regenwasserkanal auf Flst. 160 eingeleitet wird. Die 
erforderliche Zuleitung erfolgt über die Neuverlegung eines entsprechenden Kanals im 
rückwärtigen Baufeld. Um im Bestandskanal eine Mehrbelastung zu vermeiden sind 
Retentionszisternen mit Mindestvolumen zwingend vorgeschrieben, dabei ist der Überlauf auf 
max. 2 l/s zu drosseln. 

Die Ableitung des Schmutzwassers erfolgt in Richtung eines Bestandskanals auf dem nördlich 
angrenzenden Flst. 160, zu dem in den rückwärtigen Bauflächen, parallel zur 
Regenwasserableitung, eine entsprechende Verbindung hergestellt wird. Im Zuge dessen wird 
der bestehende Regenwasserkanal (Ableitung von Außenbereichswasser) mit ausreichender 
Deckung überquert. Für den geplanten Anschluss an den Schmutzwasserkanal auf Flst. 160 
besteht eine privatrechtliche Einigung, die Eintragung einer öffentlich-rechtlichen Baulast zur 
Absicherung wird vorbereitet. 

Aufgrund der Höhenlage besteht ein relativ geringer Wasserdruck, der Einbau von privaten 
Druckerhöhungsanlagen wird empfohlen. 

1.9 Maßnahmen zum Schutz der Natur / stadtökologisch wirksame Maßnahmen 

Das Plankonzept strebt eine möglichst geringe Versiegelungsrate an, so sind die privaten 
PKW-Stellplätze wasserdurchlässig auszuführen. Damit wird eine Verstärkung der 
Hochwassergefahr vermindert und die Grundwasserneubildung verbessert. 

Die rückwärtigen Bereiche werden als private Grünfläche festgesetzt, dort ist der vorhandene 
Bewuchs zu erhalten. Eine Nutzung der Flächen als Privatgarten ist zulässig, die entspricht in 
etwa dem heutigen Nutzungsumfang. 

1.10 Planstatistik 

Wohnbaufläche ca.  13,0 Ar 

Private Grünfläche ca. 14,5 Ar 

Verkehrsfläche mit Verkehrsgrün ca.   2,7 Ar 

Fläche für Versorgungsanlagen ca.   0,3 Ar 

Gesamtfläche des Plangebietes ca. 30,5 Ar 

 

1.11 Auswirkungen der Bauleitplanung  

Die Umsetzung der Planung hat Auswirkungen auf Natur, Landschaft und Umwelt. Diese 
werden im Teil 2 der Begründung, dem Umweltbericht, dargestellt und bewertet. Teil des 
Umweltberichts ist eine Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung. 

Die Betroffenheit artenschutzrechtlicher Belange wird in einem separaten Fachgutachten 
geprüft (vgl. Anlage 1 der Begründung). 

Für das Baugebiet wurde eine Starkregenanalyse durchgeführt (vgl. Anlage 2 der 
Begründung). Die Berechnung erfolgte nach den Ansätzen des Leitfadens „Kommunales 
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Starkregenrisikomanagement in Baden-Württemberg“. Die Starkregensimulationen zeigen, 
dass das Baugebiet Torgärten selbst bei einem extremen Starkregenereignis nur gering 
gefährdet ist. Hinweise auf die bauliche Eigenvorsorge wurden in den Bebauungsplan 
übernommen. 

 

Gefertigt:  
Untergruppenbach, den 23.10.2023 / 22.01.2024 
 

 
Käser Ingenieure 
Ingenieurbüro für Vermessung und Stadtplanung 

 

 

Teil 2 der Begründung 

Umweltbericht mit Eingriffs-/Ausgleichsbilanz  

 

Bioplan  

Gesellschaft für Landschaftsökologie und Umweltplanung GbR 

Bärbel Schlosser und Corinna Graus 

St.-Peter-Straße 2 

69126 Heidelberg 

 

 

Anhang der Begründung 

Artenempfehlung zum Pflanzzwang  

Liste / Flyer Landkreis Heilbronn 

 

 

Anlagen der Begründung 

1. Artenschutzrechtliche Relevanzprüfung  

angefertigt durch: 

Dipl.-Biol. Dieter Veile 

Amselweg 10 

74182 Obersulm 
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2. Starkregenuntersuchung 

angefertigt durch: 

Klinger und Partner 

Ingenieurbüro für Bauwesen und Umwelttechnik GmbH 

Friolzheimer Straße 3 

70499 Stuttgart 



HEIMISCHE 
GEHÖLZE 
 
EMPFEHLUNGEN ZUR ARTENAUSWAHL 
UND PFLANZUNG IM LANDKREIS
HEILBRONN

BEDEUTUNG HEIMISCHER 
GEHÖLZE

Bäume und Sträucher übernehmen vielfältige 

Aufgaben in der freien Landschaft:

 > Sie sichern die Ufer entlang von Fließ- und 

Stillgewässern und vermindern die Boden- 

erosion an Feldrainen und Böschungen.

 > Sie verbessern den Lärm- und Sichtschutz  

entlang von Straßen und Wegen und wirken 

sich vorteilhaft auf das Kleinklima aus.

 > Sie gliedern die Landschaft und binden  

Gebäude in ihre Umgebung ein.

 > Sie sind ein unverzichtbarer Lebensraum für 

die heimische Tier- und Pflanzenwelt und  

bieten Nahrung, Nistplatz und Schutz.

 > Sie erhöhen den Erholungs- und Freizeitwert 

der Landschaft.

VERWENDUNG HEIMISCHER 
GEHÖLZE

Damit eine Pflanzung in der freien Landschaft 

Erfolg hat, müssen die gewählten Gehölzarten  

sowohl standortgerecht als auch naturraum- 

typisch sein. 

Standortgerechte Gehölze wachsen gut an, sind

wüchsig und benötigen wenig Pflege. Naturraum-

typische Gehölze haben sich im Laufe der Jahr-

tausende an das Klima des jeweiligen Naturraums

angepasst. Die Blüten und Früchte bieten vielen

Insekten, Vögeln und Kleinsäugern Nahrung.

Die beste Pflanzzeit ist der Herbst. Pflanzen

erhalten Sie bei Ihrer Baumschule vor Ort.

Außerhalb von geschlossenen Ortschaften dürfen

nach § 40 (4) Bundesnaturschutzgesetz nur  

heimische Gehölze gepflanzt werden. Im Landkreis 

Heilbronn sind dies die im Innenteil genannten 

Bäume und Sträucher. Diese Einschränkung gilt 

nicht für den Anbau von Pflanzen in der Land- und 

Forstwirtschaft.

KONTAKT

POSTADRESSE

Landratsamt Heilbronn

Bauen, Umwelt und Nahverkehr

Lerchenstraße 40

74072 Heilbronn

DIENSTSTELLE

Kaiserstraße 1

74072 Heilbronn

TELEFON

07131 994-380

E-MAIL

bauen-umwelt-nahverkehr@landratsamt-heilbronn.de

INTERNET

www.landkreis-heilbronn.de



BÄUME

Acer campestre

Acer platanoides

Acer pseudoplatanus

Alnus glutinosa

Betula pendula

Carpinus betulus

Fagus sylvatica

Fraxinus excelsior

Populus tremula

Prunus avium

Prunus padus

Sorbus aucuparia

Sorbus domestica

Sorbus torminalis

Quercus petraea

Quercus robur

Salix alba

Salix fragilis

Tilia cordata

Tilia platyphyllos

Ulmus minor

Umus glabra

STRÄUCHER

Corylus avellana

Cornus sanguinea

Crataegus monogyna

Euonymus europaeus

Frangula alnus

Lonicera xylosteum

Prunus spinosa

Rubus fruticosus

Rhamnus cathartica

Rosa canina

Rosa rubiginosa

Sambucus nigra

Sambucus racemosa

Salix caprea

Salix purpurea

Salix triandra

Salix viminalis

Viburnum opulus

Feld-Ahorn

Spitz-Ahorn

Berg-Ahorn

Schwarz-Erle

Hänge-Birke

Hainbuche

Rotbuche

Esche

Zitterpappel

Vogel-Kirsche

Traubenkirsche

Eberesche

Speierling

Elsbeere

Trauben-Eiche

Stiel-Eiche

Silber-Weide

Bruch-Weide

Winter-Linde

Sommer-Linde

Feld-Ulme

Berg-Ulme

Haselnuß  

Roter Hartriegel

Eingriffliger Weißdorn

Pfaffenhütchen

Faulbaum  

Rote Heckenkirsche

Schlehe  

Brombeere  

Kreuzdorn  

Hunds-Rose  

Wein-Rose  

Schwarzer Holunder

Trauben-Holunder

Sal-Weide  

Purpur-Weide

Mandel-Weide

Korb-Weide  

Gewöhnlicher Schneeball

BOTANISCHER 
NAME

DEUTSCHER 
NAME VERWENDUNG STANDORT / BODEN

b,d,f

a,b,d,e,f

a,b,d,e,f

c,d,e,f

a,e

a,b,d,f

a,d,f

a,b,c,d,e,f

c,e,f

a,b,d,f

a,c,e,f

a,b,d,e,f

a,d,f

a,b,d

a,b,d,f

a,b,d,f

a,c,f

a,c,f

a,d,e,f

a,d,e,f

a,b,d,e,f

a,d,f

b,d,e,f

b,c,d,f

a,b,d,f

a,b,c,d,f

b,c,d,e,f

b,d,f

b,d,e,f

b,c,d,e,f

b,d,f

b,d,e,f

b,d,f

a,b,d,e,f

a,b,c,d,e,f

a,b,c,e,f

b,c,e,f

b,c,e,f

b,c,e,f

a,b,c,d,f

1,4,5,6

4,5,6

3,5,6

2,3,5,6

1,4,5,

3,4,5,6

1,2,5,6

1,3,5,6

3,4,5,6

4,5,6

3,5,6

2,3,4,5,6

1,4,5,6

4,5,6

4,5

4,5

1,3,5

3,5

4,5,6

1,3,5,6

1,3,4,5,6

3,5,6

1,2,3,4,5,6

1,3,4,5,6

1,4,5,6

1,3,4,5,6,

2,3,5,6

1,3,4,5

1,4,5

2,3,4,5,6,

1,4,5,6

5,6

1,4,5

3,5,6

2,3,6

3,4,5,6

1,3,4,5,6

1,3,5,6

1,3,5

3,5,6

LEGENDE

a = Einzelstellung
b = Feldhecke
c = Ufergehölz
d = Vogelschutzgehölz
e = Pioniergehölz
f = Bienenweide

LEGENDE

1 = kalkhaltig
2 = sauer
3 = feucht-nass
4 = trocken
5 = sonnig
6 = halbschattig
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Landkreis:        Heilbronn     
Gemeinde:       Obersulm 
Gemarkung:     Obersulm (Flur 5, Weiler)  

Bebauungsplan und örtliche Bauvorschriften „Torgärten“ Nachtrag zur Begründung 

Eingegangene Anregungen anlässlich der frühzeitigen Behördenbeteiligung bis 01.12.2023 und der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung vom 20.11.2023 – 01.12.2023: 
 

Anregungen von Inhalt der Anregungen Beschluss des Gemeinderats 

1. Stadt Weinsberg 

vom 30.10.2023 

Keine Anregungen. Kenntnisnahme. 

2. Gemeinde Lehrensteinsfeld 

vom 31.10.2023 

Danke für die Mitteilung bezüglich des B-Plans in Obersulm (2 
Flurstücke). 

Ich habe mir die dazugehörigen Unterlagen auf Ihrer Homepage 
angesehen und ich darf Ihnen mitteilen, dass die Gemeinde keine 
Bedenken oder Anregungen vorzubringen hat. 

Kenntnisnahme. 

3. Gemeinde Bretzfeld 

vom 31.10.2023 

Vielen Dank für die Benachrichtigung von oben genannten Verfahren. 
Die Gemeinde Bretzfeld ist in ihren wahrzunehmenden öffentlichen 
Aufgaben durch die Aufstellung des Bebauungsplanes und der 
örtlichen Bauvorschriften nicht berührt. Es werden keine Anregungen 
bzw. Bedenken vorgebracht. 

Kenntnisnahme und Beachtung. 

  Von einer weiteren Beteiligung am Verfahren kann abgesehen 
werden. 

 

4. Zweckverband 
Wasserversorgung 
Nordostwürttemberg (NOW) 

vom 03.11.2023 

Der Zweckverband Wasserversorgung Nordostwürttemberg (NOW) 
wurde gebeten, zum Bebauungsplan „Torgärten“, Stellung zu 
nehmen. 

Kenntnisnahme. 

 Im betreffenden Plangebiet befinden sich keine Anlagen 
beziehungsweise Fernwasserleitungen der NOW. In der Nähe, aber 
nicht betroffen, befinden sich Anlagen des ZV Sulmwasser-
Versorgungsgruppe. 

 

  Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.  

5. Handwerkskammer Heilbronn-
Franken 

vom 06.11.2023 

Gegen den im Betreff genannten Bebauungsplan werden von Seiten 
der Handwerkskammer keine Bedenken erhoben. 

Kenntnisnahme. 
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Anregungen von Inhalt der Anregungen Beschluss des Gemeinderats 

6. Zweckverband 
Gruppenkläranlage  

vom 06.11.2023 

Anbei erhalten Sie die Bestandsleitungen von der Gemeinde 
Obersulm und des Zweckverbandes als pdf- und dxf-Dateien. 

Kenntnisnahme und Beachtung im Rahmen der Ausführungsplan. 

7. Regierungspräsidium Freiburg, 
Referat 83 - Waldpolitik und 
Körperschaftsforstdirektion 

vom 08.11.2023 

Im Geltungsbereich des Bebauungsplans „Torgärten“ in Obersulm-
Weiler liegt kein Wald im Sinne von § 2 LWaldG. Eine indirekte 
Betroffenheit von Waldflächen (z.B. Waldabstand, 
Ausgleichsmaßnahmen) ist in den zur Verfügung gestellten 
Unterlagen ebenfalls nicht erkennbar. Insofern sind forstrechtliche/ -
fachliche Belange von dem im Betreff bezeichneten 
Bauleitplanverfahren nicht berührt. 

Kenntnisnahme. 

  Im weiteren Verfahren ist eine Beteiligung der Forstverwaltung nur 
erforderlich, wenn eventuelle Planänderungen Waldflächen betreffen 
können (z.B. externe Ausgleichsmaßnahmen im Wald). 

Kenntnisnahme. Ausgleichsmaßnahmen werden innerhalb des 
Plangebiets umgesetzt (siehe Kapitel 3.5 im Umweltbericht). 

8. Netze BW 

vom 09.11.2023 

Vielen Dank für Ihr Schreiben mit der Beteiligung am oben genannten 
Bebauungsplanverfahren.  

Wir haben zu diesem Bebauungsplan bereits am 24.08.2022 eine 
Stellungnahme abgegeben. Diese gilt weiterhin in vollem Umfang. 

Kenntnisnahme und Beachtung. 

  Weitergehende Anmerkungen oder Anregungen zum vorliegenden 
Planungsstand haben wir nicht. 

 

  Bitte beteiligen Sie uns weiterhin am Planungsverfahren.  

9. Wasserverband Sulm 

vom 10.11.2023 

Vielen Dank für die Beteiligung am Bebauungsplanverfahren 
„Torgärten“ in Obersulm-Weiler. 

Gegen den Bebauungsplan „Torgärten“ bestehen aus Sicht des 
Wasserverbands Sulm keine Bedenken. 

Anlagen des Wasserverbandes sind nicht betroffen. 

Kenntnisnahme. 

10. Regierungspräsidium Freiburg 

Landesamt für Geologie, 
Rohstoffe und Bergbau 

vom 14.11.2023 

B Stellungnahme 

Unter Verweis auf unsere weiterhin gültige Stellungnahme mit dem 
Aktenzeichen 2511//22-03602 vom 18.08.2022 bzw. 2511//23-00578 
vom 08.02.2023 sind von unserer Seite zum offengelegten 
Planvorhaben keine weiteren Hinweise oder Anregungen vorzu-
bringen. 

 

Kenntnisnahme und Beachtung.  

11. IHK Heilbronn-Franken 

vom 16.11.2023 

Wir bestätigen den Eingang Ihres Schreibens vom 30. Oktober 2023 
sowie den Erhalt der Planunterlagen. Unter Bezugnahme auf Ihr 
Schreiben wird mitgeteilt, dass seitens der IHK keine Anregungen 
oder Bedenken bestehen. 

Kenntnisnahme. 
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Anregungen von Inhalt der Anregungen Beschluss des Gemeinderats 

12. Vermögen und Bau Baden-
Württemberg 

vom 16.11.2023 

Das Land Baden-Württemberg (Liegenschaftsverwaltung), vertreten 
durch den Landesbetrieb Vermögen und Bau Baden-Württemberg 
Amt Heilbronn, erhebt keine Einwendungen gegen das o. g. 
Verfahren. 

Landeseigene Flurstücke sind hiervon nicht betroffen. 

Kenntnisnahme. 

13. Vodafone West GmbH 

vom 20.11.2023 

Wir bedanken uns für Ihr Schreiben vom 30.10.2023. 

Wir teilen Ihnen mit, dass die Vodafone-Gesellschaft(en) gegen die 
von Ihnen geplante Baumaßnahme keine Einwände geltend macht. 
Im Planbereich befinden sich keine Telekommunikationsanlagen 
unseres Unternehmens. Eine Neuverlegung von 
Telekommunikationsanlagen ist unsererseits derzeit nicht geplant. 

Kenntnisnahme. 

  Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Bitte geben 
Sie dabei immer unsere obenstehende Vorgangsnummer an. 

 

  Bitte beachten Sie: 

Bei einer Stellungnahme, z.B. wegen Umverlegung, Mitverlegung, 
Baufeldfreimachung, etc. oder eine Koordinierung/Abstimmung zum 
weiteren Vorgehen, dass die verschiedenen Vodafone-
Gesellschaften trotz der Fusion hier noch separat Stellung nehmen. 
Demnach gelten weiterhin die bisherigen Kommunikationswege. Wir 
bitten dies für die nächsten Monate zu bedenken und zu 
entschuldigen. 

 

Kenntnisnahme. 

14. Regierungspräsidium Stuttgart 
Abteilung Wirtschaft und 
Infrastruktur 

vom 27.11.2023 

Das Regierungspräsidium Stuttgart nimmt als höhere 
Raumordnungsbehörde zu der oben genannten Planung 
folgendermaßen Stellung: 

Kenntnisnahme. 

 Raumordnung 

Mit dem vorliegenden Bebauungsplan sollen die planungsrechtlichen 
Voraussetzungen für die Errichtung von zwei Einzelhäusern 
geschaffen werden. Geplant ist ein etwa 0,13 Hektar großes 
Allgemeines Wohngebiet. 

 

Kenntnisnahme. 

  Bauleitpläne sind den Zielen der Raumordnung anzupassen (§ 1 Abs. 
4 BauGB). Ziele der Raumordnung sind als verbindliche Vorgaben, 
die nicht der Abwägung unterliegen, zu beachten (§ 3 Abs.1 Nr. 2 
ROG und § 4 Abs. 1 ROG). Grundsätze und sonstige Erfordernisse 
der Raumordnung sind im Rahmen der Abwägung zu berücksichtigen 
(§ 3 Abs. 1 Nr. 3 und 4, § 4 Abs. 1 ROG). 

Kenntnisnahme. 
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Anregungen von Inhalt der Anregungen Beschluss des Gemeinderats 

  Nach Plansatz 2.4.0 Abs. 5 (Z) Regionalplan Heilbronn-Franken 2020 
hat die Gemeinde Obersulm als Kleinzentrum in der Randzone um 
den Verdichtungsbereich eine Mindest-Bruttowohndichte von 50 
EW/ha zu erreichen. 

Kenntnisnahme. 

  Unter Ziffer 1.3 der Begründung wird ausgeführt, dass die 
einzuhaltende Mindest-Bruttowohndichte mit einer geplanten 
Bruttowohndichte von 20 EW/ha unterschritten wird. Diese soll durch 
in der Vergangenheit durchgeführte Bebauungsplanverfahren mit 
einer höheren Siedlungsdichte ausgeglichen werden. Hierzu 
verweisen wir auf das Urteil des VGH Mannheim vom 30.03.2023 (8 
S 3079/21), wonach für die Gemeinden bei der Umsetzung der 
Bruttowohndichte kein Gestaltungsspielraum besteht und bei deren 
Bemessung auf das jeweilige Plangebiet abzustellen ist. 

Kenntnisnahme. Im Urteil wird Plansatz 2.4.0 Abs. 5 (Z) im Konjunktiv 
zitiert. Aus Sicht des Regionalverbands Heilbronn-Franken (siehe 
Stellungnahme 15) sind durch die Überschreitung der Mindest-
Bruttowohndichte in einem anderen Wohngebiet die Ziele der 
Raumordnung in der Zusammenschau trotzdem eingehalten. An der 
vorliegenden Planung wird festgehalten. 

  Aus raumordnerischer Sicht erheben wir daher derzeit Bedenken 
gegenüber der Planung. 

Kenntnisnahme. 

  Anmerkung: 

Abteilung 8 – Landesamt für Denkmalpflege – meldet Fehlanzeige. 

Für Rückfragen steht Ihnen Herr Lucas Bilitsch,  0711/904-45170, 
 Lucas.Bilitsch@rps.bwl.de zur Verfügung 

 

Kenntnisnahme. 

  Hinweis: 

Wir bitten künftig - soweit nicht bereits geschehen - um Beachtung des 
Erlasses zur Koordination in Bauleitplanverfahren vom 11.03.2021 mit 
jeweils aktuellem Formblatt (abrufbar unter https://rp.baden-
wuerttemberg.de/themen/bauen/bauleitplanung/ ). 

 

Kenntnisnahme. 

  Zur Aufnahme in das Raumordnungskataster wird gemäß § 26 Abs. 3 
LplG gebeten, dem Regierungspräsidium nach Inkrafttreten des 
Planes eine Fertigung der Planunterlagen in digitalisierter Form an 
das Postfach KoordinationBauleitplanung@rps.bwl.de zu senden. Die 
Stadtkreise und großen Kreisstädte werden gebeten, auch den 
Bekanntmachungsnachweis digital vorzulegen. 

Beachtung. 

  Wir bitten darum, am weiteren Verfahren beteiligt zu werden. Beachtung. 

   

 

 

 

 



 

Eingegangene Stellungnahmen im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung zum Bebauungsplan und örtliche Bauvorschriften „Torgärten“ Seite 5 

Anregungen von Inhalt der Anregungen Beschluss des Gemeinderats 

15. Regionalverband Heilbronn-
Franken 

vom 29.11.2023 

Vielen Dank für die Beteiligung an dem o.g. Verfahren. Wir kommen 
mit Blick auf den geltenden Regionalplan Heilbronn-Franken 2020 
hierbei zu folgender Einschätzung: 

Kenntnisnahme. 

 Durch die Planung werden regionalplanerische Zielfestlegungen 
berührt. 

Kenntnisnahme. 

  Nach Plansatz 2.4.0 ist für Obersulm eine Mindest-Bruttowohndichte 
von 50 Einwohnern pro Hektar festgelegt. Durch die vorliegende 
Planung wird diese Mindest-Bruttowohndichte unterschritten. 

Kenntnisnahme. 

  Aufgrund der genannten Überschreitung der Mindest-
Bruttowohndichte in einem anderen Wohngebiet, ist im Ergebnis der 
Prüfung die Planung mit den Zielen der Raumordnung in der 
Zusammenschau vereinbar. Trotzdem empfehlen wir die Festsetzung 
einer verdichteteren und flächensparenderen Bauweise im 
Plangebiet. 

Kenntnisnahme. 

  Wir bitten um Beteiligung im weiteren Verlauf dieses Verfahrens sowie 
gemäß § 3 Abs. 2 Satz 4 BauGB um Mitteilung des 
Abwägungsergebnisses zu den von uns vorgebrachten Anregungen. 

Beachtung. 

  Hierfür bedanken wir uns vorab.  

16. Deutsche Telekom Technik 
GmbH, Technik Niederlassung 
Südwest 

vom 01.12.2023 

Vielen Dank für die Beteiligung am Bebauungsplanverfahren. Die 
Telekom Deutschland GmbH (nachfolgend Telekom genannt) - als 
Netzeigentümerin und Nutzungsberechtigte i. S. v. § 125 Abs. 1 TKG 
- hat die Deutsche Telekom Technik GmbH beauftragt und 
bevollmächtigt, alle Rechte und Pflichten der Wegesicherung 
wahrzunehmen sowie alle Planverfahren Dritter entgegenzunehmen 
und dementsprechend die erforderlichen Stellungnahmen 
abzugeben. Zu der o. g. Planung nehmen wir wie folgt Stellung: 

Kenntnisnahme. 

  Zum Bebauungsplanentwurf haben wir derzeit keine Einwände, wir 
bitten jedoch bei der Umsetzung des Bauvorhabens nachfolgende 
Hinweise zu beachten: 

Kenntnisnahme. 

  Bitte informieren Sie die Bauherren, dass sie sich im Fall einer 
Anbindung der neuen Gebäude an die vorhandene 
Telekommunikationsinfrastruktur der Telekom frühestmöglich mit 
unserer Bauherren-Hotline (Tel.: 0800 330 1903) in Verbindung 
setzen möchten. 

Kenntnisnahme und Beachtung im Rahmen der 
Erschließungsarbeiten. 
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Anregungen von Inhalt der Anregungen Beschluss des Gemeinderats 

  Bei der Bauausführung ist darauf zu achten, dass Beschädigungen 
vorhandener Telekommunikationslinien vermieden werden und aus 
betrieblichen Gründen (z. B. im Falle von Störungen) der ungehinderte 
Zugang zu den Telekommunikationslinien jederzeit möglich ist. 
Insbesondere müssen Abdeckungen von Abzweigkästen und 
Kabelschächten sowie oberirdische Gehäuse so weit freigehalten 
werden, dass sie gefahrlos geöffnet und ggf. mit Kabelziehfahrzeugen 
angefahren werden können. Es ist deshalb erforderlich, dass sich die 
Bauausführenden vor Beginn der Arbeiten über die Lage der zum 
Zeitpunkt der Bauausführung vorhandenen Telekommunikationslinien 
der Telekom informieren. Die Kabelschutzanweisung der Telekom ist 
zu beachten. 

Kenntnisnahme und Beachtung im Rahmen der 
Erschließungsarbeiten. 

  Hinsichtlich geplanter Baumpflanzungen ist das "Merkblatt über 
Baumstandorte und unterirdische Ver- und Entsorgungsanlagen" der 
Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen, Ausgabe 
2013; siehe insbesondere Abschnitt 6, zu beachten.  

Kenntnisnahme und Beachtung im Rahmen der Ausführungsplanung. 

  Wir bitten Sie, die Ihnen überlassenen Planunterlagen nur für interne 
Zwecke zu benutzen und nicht an Dritte weiterzugeben. 

Kenntnisnahme. 

17. Landratsamt Heilbronn 

vom 01.12.2023 

Zu dem Vorhaben nimmt das Landratsamt wie folgt Stellung: 

Bauplanungsrecht 

Der Bebauungsplan wird erneut im zweistufigen Regelverfahren 
aufgestellt. Nachfolgend wird zur frühzeitigen Beteiligung nach §§ 4 
Abs. 1 i.V.m. § 3 Abs. 1 S. 1 BauGB (Regelverfahren) Stellung 
genommen.  

 

 

Kenntnisnahme. 

  Wir weisen darauf hin, dass das Verfahren nach § 8 III BauGB zur 
Änderung des Flächennutzungsplans (Parallelverfahren) vor dem 
Satzungsbeschluss des Bebauungsplans soweit erfolgt sein muss, 
dass davon ausgegangen werden kann, dass der Bebauungsplan aus 
den künftigen Darstellungen des Flächennutzungsplans entwickelt 
sein wird. Dies ist dann gegeben, wenn der Flächennutzungsplan 
materielle Planreife hat. Materielle Planreife kann ein Bauleitplan nach 
der förmlichen Beteiligung (§ 3 Abs. 2, § 4 Abs. 2 BauGB) erlangen.  

Das Verfahren wird auf die Reparaturmöglichkeit für ehem. § 13b 
BauGB-Verfahren umgestellt, Grundlage ist § 215a BauGB (vgl. dazu 
Kapitel 1.2.1 in der Begründung). 
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Anregungen von Inhalt der Anregungen Beschluss des Gemeinderats 

  Natur- und Artenschutz 

Nach fachlicher Prüfung der Planunterlagen wird zu dem 
Bebauungsplan wie folgt Stellung genommen: 

 

 

  Beurteilung  

Laut vorgelegter Begründung (Punkt 1.2) werden die Flächen derzeit 
landwirtschaftlich genutzt. Bei einer Begehung der Fläche durch die 
Untere Naturschutzbehörde zeigte sich jedoch eher eine Mischung 
aus Garten- / Freizeitnutzung und Baumwiese. Hierbei ist zwingend 
zwischen der hier vorliegenden Baumwiese (hier Fettwiese mit 
Nieder- und Mittelstämmen) und der im Gegensatz dazu besonders 
schützenswerten Streuobstwiese (überwiegend Hochstämme ab 
1,8m) zu unterscheiden.  

 

Kenntnisnahme. Die Nutzungen wurden im Umweltbericht 
entsprechend unterschieden (siehe u.a. Bestandsplan in der Anlage 
zum Umweltbericht). Die Ausführungen in der Begründung wurden 
angepasst. 

  Unklar und näher zu definieren ist die „Auslegung auf 6m“ der 
Nordstraße. Diese befindet sich im Bereich des Plangebiets 
vollständig innerhalb der Abgrenzung des Landschaftsschutzgebiets 
„Oberes Sulmtal mit Randhöhen“. Das Erschließungskonzept (Punkt 
1.5.1 der Begründung) liefert hier keine näheren Angaben. Eine rein 
formale Festsetzung des Grünstreifens seitlich der befestigten 
Nordstraße als Ausweichfläche für den Fall von Begegnungen wird als 
unkritisch erachtet. 

Der Ausbau der Erschließungsstraße wurde im Entwurf zur Auslegung 
an die bestehenden Eigentumsverhältnisse angepasst. 

 

  Sollte mit dem Begriff der „Auslegung“ auch eine bauliche 
Veränderung der Nordstraße angedacht sein so ist diese im weiteren 
Genehmigungsverlauf konkret zu beschreiben und zu begründen. 
Insbesondere, da die Nordstraße bereits als Zufahrt für die nördlich 
des Plangebiets liegenden Wohnhäuser dient, und in diesem Bereich 
bisher nicht ausgebaut wurde, ist es auch Sicht der Unteren 
Naturschutzbehörde relevant zu erfahren ob generell das Bestreben 
besteht, diese auszubauen oder ob die Festlegung der Verkehrsfläche 
auf 6m Breite nur der Sicherung des Grünstreifens als 
Ausweichmöglichkeit dient. 

Die Ausführungen in der Begründung wurden an den geänderten 
Ausbau angepasst. 

  Schutzgebiete 

Der Bebauungsplan liegt im Naturpark „Schwäbisch-Fränkischer 
Wald“, Teile des Bebauungsplans liegen im Landschaftsschutzgebiet 
„Oberes Sulmtal mit Randhöhen“. Das Plangebiet liegt fast 
ausschließlich im Biotopverbund mittlerer Standorte. 

 

Kenntnisnahme. 
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Anregungen von Inhalt der Anregungen Beschluss des Gemeinderats 

  

 

 

  Der Biotopverbund darf nicht gänzlich außer Acht gelassen werden. 
Insgesamt erstreckt sich die betroffene Kernfläche über die Flurstücke 
124 bis 127. Aufgrund der Ausgestaltung als Baumwiese (124) und 
Garten- / Freizeitgrundstück (125, 125/1, 125/2) sind die betroffenen 
Flurstücke als weniger wertgebend für den Biotopverbund anzusehen 
als die angrenzenden Flächen mit verbuschter Streuobstwiese, 
Grünland und das Biotop „Feldhecke Nordstraße ö Weiler“. Die 
Relevanz der wertgebenderen Flurstücke 126 und 127 sowie das 
Biotop „Feldhecke Nordstraße ö Weiler“ steigt durch den Wegfall der 
angrenzenden Flächen und diese sollten von künftigen Eingriffen 
verschont bleiben. Das Biotop „Feldhecke Nordstraße ö Weiler“ grenzt 
an den Geltungsbereich des Vorhabens an, ist jedoch nicht 
Bestandteil des Bebauungsplans. 

Kenntnisnahme. Dies wurde im Umweltbericht entsprechend 
berücksichtigt (siehe u.a. Kapitel 1.5.3.1 im Umweltbericht). 
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  Artenschutz 

Bezüglich des Artenschutzes wurde bereits eine artenschutzrechtliche 
Relevanzuntersuchung (AR) vorgelegt. Dies entspricht einem 
geringeren Umfang als die üblicherweise vorzulegende Spezielle 
artenschutzrechtliche Prüfung (SaP). Die Entscheidung, dass eine AR 
ausreichend ist, wurde nach einer Begehung der Fläche im Jahr 2022 
im Beisein der Eigentümer und des Gutachters durch die Untere 
Naturschutzbehörde getroffen. Basis der Entscheidung ist die recht 
geringe Ausstattung mit tierökologisch relevanten Strukturen, welche 
die Abwesenheit planungstechnisch relevanter Artengruppen 
vermuten ließ. Im Rahmen der AR wurde das Plangebiet hinsichtlich 
des Vorkommens relevanter Strukturen überprüft. Da sich keine 
entsprechenden Strukturen fanden, ist nicht davon auszugehen, dass 
durch das Vorhaben artenschutzrechtliche Konflikte entstehen. Dieser 
Einschätzung schließt sich die Untere Naturschutzbehörde nach 
erneuter Begehung (2023) an. 

 

Kenntnisnahme. 

  Umweltbericht 

Der Umweltbericht wird im weiteren Verfahren abgearbeitet. 

 

Kenntnisnahme. Dieser ist zur Auslegung als „Teil 2 der Begründung“ 
den Unterlagen zum Bebauungsplan beigelegt. 

  Eingriff und Ausgleich 

Eine Eingriffs-Ausgleichsbilanzierung liegt zum aktuellen Zeitpunkt 
noch nicht vor und wird im folgenden Verfahren abgearbeitet. 
Aus Sicht der Unteren Naturschutzbehörde gibt es, aufgrund der 
Randlage, Möglichkeiten durch Aufwertungs- und 
Ausgleichsmaßnahmen auf den Grundstücken Teile der 
Biotopverbundfunktion zu erhalten. Nennenswerte Optionen sind der 
Erhalt größerer Bäume, die Schaffung von Habitat-Strukturen im 
unbebauten Bereich (insbesondere Richtung Süden), Entwicklung 
(eines Teils) der Grünflächen als blütenreiche extensiv-Grünflächen 
statt Rasen bzw. generell eine naturnahe Gartengestaltung. 

 

Kenntnisnahme. Eine Eingriffs-/Ausgleichbilanzierung ist zur 
Auslegung im Umweltbericht enthalten (siehe Kapitel 3 im 
Umweltbericht). 
Als Kompensationsmaßnahme wird im Plangebiet eine Trockenmauer 
vorgeschlagen (siehe Kapitel 3.5 im Umweltbericht). Weitere 
Maßnahmen zur Kompensation sind die Pflanzung von drei 
Einzelbäumen je Grundstück und flächige Pflanzzwänge (vgl. Tabelle 
12 im Umweltbericht). 

  Textteil 

Um die Auswirkungen des Bebauungsplans sowie die damit 
einhergehenden Eingriffe in die Schutzgüter Natur und Landschaft, 
Boden, Arten und Biotope möglichst gering zu halten, regen wir aus 
naturschutzrechtlicher Sicht an, die folgenden Punkte im Textteil zu 
aktualisieren: 
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   1.9 e) Es steht ein aktuellerer Link zur Verfügung, diesen bitten 
wir zu aktualisieren:  

https://vogelglas.vogelwarte.ch/assets/files/broschueren/Glasbro
schuere_2022_D.pdf  

Die Festsetzung wurde zur Auslegung aktualisiert. 

  Hinweise und Anregungen 

 Wichtig wäre aus Sicht der Unteren Naturschutzbehörde eine 
Ergänzung von Punkt 1.10 a) um die Formulierung, dass die 
Gehölzpflanzungen im Stil einer „natürlich gewachsenen Hecke“ 
(ähnlich Biotoptyp Feldhecke) zu entwickeln sind. Dies schließt 
Formschnitte aus und ermöglicht eine ideale Entwicklung der 
Gehölze als Lebensraum für Vögel und Kleinsäuger (Erhalt 
einiger Biotopverbundsfunktionen auf der Planfläche). 

 

Die Anregung wird nicht aufgenommen, da die Gehölzpflanzung 
(flächiger Pflanzzwang) in erster Linie eine abschirmende Wirkung zu 
den Weinbergen haben soll (vgl. Ausführungen Kap. 1.7 in der 
Begründung). Die Anordnung zwischen den Gebäuden und 
Weinbergen bedingt, dass auch Formschnitte erforderlich sein 
werden. 

   Im Hinblick auf den Biotopverbund sollten die wertgebenderen 
Flurstücke 126 und 127 sowie das Biotop „Feldhecke Nordstraße 
ö Weiler“ von künftigen Eingriffen verschont bleiben. 

Kenntnisnahme. Die Flächen sind nicht Teil des Bebauungsplans, sie 
werden durch die Planung nicht beeinträchtigt. 

  Landwirtschaft 

Südlich des Plangebiets befinden sich Streuobstwiesen und östlich 
Weinberge.  

 

Kenntnisnahme.  

  Aus landwirtschaftlicher Sicht bestehen gegen das Vorhaben folgende 
Bedenken: 

 

  Die Flurbilanz weist für die betroffene Gebiete Vorrangfläche der Stufe 
II aus. Dies sind Böden hoher Qualität für die nachhaltige Erzeugung 
von Nahrungs- und Futtermitteln. Solche Böden sind grundsätzlich in 
landwirtschaftlicher Nutzung zu erhalten (gem. § 2 Abs. 2 ROG). 

Kenntnisnahme. Die Flächen wurden als Garten- / Freizeitnutzung 
und Baumwiese genutzt. Nahrungs- und Futtermittel wurden dort 
bisher nicht erzeugt. Auf die Ausführungen in Kapitel 1.2 der 
Begründung wird verwiesen. 

  Hinweise und Anregungen 

Aufgrund der räumlichen Nähe zu den Weinbergen ist beim 
Pflanzgebot/-bindung und somit bei der Auswahl der Pflanzen darauf 
zu achten, dass keine potenziellen Wirtspflanzen für die 
Kirschessigfliege angepflanzt werden. Wir regen an, bei der 
Pflanzungsempfehlung auf den Verzicht von Wirtspflanzen im 
Bebauungsplan explizit hinzuweisen bzw. die Pflanzung 
auszuschließen.  

 

Kenntnisnahme. Festsetzungen 1.10 und 1.11 wurden entsprechend 
ergänzt. 

  Die Anpflanzung der Wirtspflanze sollte in einem Radius von ca. 150 
m an die angrenzenden bewirtschafteten Weinberge ausgeschlossen 
bleiben. 

Kenntnisnahme.  
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  Zu den Wirtspflanzen zählen alle beerenartigen bzw. weichschaligen 
Früchte: Kirsche, Erdbeere, Brombeere, Himbeere, Stachelbeere, 
Johannisbeere, Heidelbeere, Holunder, Pflaume, Pfirsich, Nektarine, 
Aprikose, Feige, Kiwi, Weintraube, Traubenkirsche, Lorbeerkirsche, 
Hartriegel, etc. Bevorzugt werden dunkle Beeren. Auch in den 
Früchten des Efeus und Mistelbeeren können sich die Tiere 
vermehren. 

Kenntnisnahme. 

  Um Verschattung und andere Beeinträchtigungen landwirtschaftlicher 
Kulturen zu vermeiden, ist mit Anpflanzungen, die in Verbindung mit 
den geplanten Maßnahmen stehen, ein ausreichender Abstand zu 
den angrenzenden landwirtschaftlichen Kulturen einzuhalten, der 
mindestens den Erfordernissen nach dem Nachbarrecht Baden-
Württemberg entspricht. 

Kenntnisnahme. Zwischen der geplanten Bebauung und den 
umzusetzenden Anpflanzungen liegt zu den Rebflächen im Osten ein 
landwirtschaftlicher Weg. Weitere landwirtschaftliche Flächen liegen 
südlich des Plangebiets. Von Beeinträchtigungen und Verschattungen 
für landwirtschaftliche Kulturen wird daher nicht ausgegangen. 

  Wir möchten darauf hinweisen, dass mit Arbeitseinsätzen rund um die 
Uhr zu rechnen ist, auch an Sonn- und Feiertagen. Der Einsatz von 
technischen Geräten und Maschinen ist mit einem gewissen 
Geräuschpegel verbunden. Emissionen wie z.B. Stäube, Geruch und 
Lärm können nicht ausgeschlossen werden und sind hinzunehmen. 

Kenntnisnahme. Ein entsprechender Hinweis ist im Textteil enthalten 
(siehe Hinweis d). 

  Vögel können im Weinbau erheblichen Schaden anrichten, zum einen 
durch den Beerenfraß, zum andern aber auch unmittelbar 
wahrnehmbare Kotverunreinigungen oder auch Fäulnis von 
angefressenen Beeren. Um die Vögel verletzungsfrei zu vertrieben 
werden diese (u.a.) akustisch vergrämt. Ein wiederkehrender Knall 
soll die Vögel aufschrecken und vertreiben. 
Für eine ordnungsgemäße Bewirtschaftung ohne wirtschaftlichen 
Schaden durch Starenvögel hat sich diese Methode bewährt. 
Entsprechend ist die akustische Vergrämung i.S.d. § 906 BGB 
hinzunehmen. 

Kenntnisnahme. Ein entsprechender Hinweis i.S.d. § 906 BGB ist im 
Textteil enthalten (siehe Hinweis d). 

  Wir bitten darum, bei der Auswahl geeigneter Flächen für evtl. 
notwendige vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF - 
Maßnahmen) die Flächenbewirtschafter frühzeitig in die Planung 
einzubeziehen. 

Kenntnisnahme. CEF-Maßnahmen sind keine notwendig, 
Ausgleichsmaßnahmen werden innerhalb des Plangebiets umgesetzt 
(siehe Kapitel 3.5 im Umweltbericht). 

  Während und nach den Baumaßnahmen ist die Sicherheit und 
Leichtigkeit des landwirtschaftlichen Verkehrs durchgängig zu 
gewährleisten. Daher sollte mit Einfriedungen ein Mindestabstand von 
1 m, mit Anpflanzungen ein Mindestabstand von 1,5 m gegenüber 
angrenzenden Feldwegen und landwirtschaftlichen Nutzflächen 
eingehalten werden. 
Die landwirtschaftlichen Zufahrten und evtl. Überfahrtsrechte sollten 
berücksichtigt und gesichert werden. 

Kenntnisnahme und Beachtung. Durch die Planung ändert sich an 
den Verkehrsflächen nichts, da der geplante Ausbau die bestehenden 
Grundstücksgrenzen berücksichtigt. 

 

 

Das Plangebiet grenzt nicht an landwirtschaftliche Nutzflächen, 
Zufahrten und Überfahrtsrechte sind nicht betroffen. 
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  Um Nutzungskonflikte zu vermeiden, sollte ein Abstand von min. 2 m 
zwischen dem Rand der jeweiligen Ackerfläche und den geplanten 
Wohngrundstücken eingehalten werden. Der Abstand bezieht sich auf 
die geplanten privaten Grünflächen, nicht den Gebäudegrundriss. Die 
Anlage eines Gehölzschutzstreifens zwischen der Ackerfläche und 
den Wohnhäusern ist empfehlenswert. 

Es grenzen keine Ackerflächen an. 

  Um den Flächenverbrauch zu minimieren, regen wir an, bevorzugt auf 
bereits versiegelten sowie neu überplanten Flächen „Integrierte 
Photovoltaik“ auf Dächern, Parkplätzen, Fassaden, 
Lärmschutzwänden oder über Verkehrswege anzubringen. Dies führt 
zur Vermeidung von Flächennutzungskonflikten, einer Reduktion des 
Materialverbrauchs und ortsnaher Stromversorgung. 

Kenntnisnahme. Dies ist gesetzlich vorgeschrieben, ein 
entsprechender Hinweis ist im Textteil enthalten (siehe Hinweis e). 

  Wir regen an, Retentionszisternen auf den jeweiligen 
Baugrundstücken vorzusehen um eine zusätzliche Inanspruchnahme 
von landwirtschaftlichen Flächen für den Bau von 
Regenrückhaltebecken oder weitere Retentionsmaßnahmen in der 
Zukunft zu vermeiden. 

Kenntnisnahme. In den örtlichen Bauvorschriften ist der Bau einer 
Zisterne mit mind. 3 cbm Nutzvolumen zur Gartenbewässerung und 3 
cbm Rückhaltevolumen festgesetzt (siehe Festsetzung 2.5). 

  Wir regen an die PKW-Stellplätze mit wasserdurchlässigen Belägen 
wie Rasenpflastern, wasserdurchlässigem Pflaster oder 
wassergebundenen Belägen zu befestigen. 

Kenntnisnahme. Wasserdurchlässige Beläge sind im Textteil 
festgesetzt (siehe Festsetzung 1.9 a). 

  Grundwasser/Altlasten/Bodenschutz 

Nach fachlicher Prüfung der Planunterlagen wird zu dem 
Bebauungsplan wie folgt Stellung genommen: 

 

  Grundwasser 

Gemäß den vorgelegten Planunterlagen wird ein Umweltbericht mit 
Eingriffs-/Ausgleichsbilanz im weiteren Verfahren ergänzt werden.  
Eine Stellungnahme aus bodenschutzfachlicher Sicht ist daher aktuell 
nicht möglich. 

 

Kenntnisnahme. Dieser ist zur Auslegung als „Teil 2 der Begründung“ 
den Unterlagen zum Bebauungsplan beigelegt. 

  Altlasten 

Im Plangebiet gibt es keine Einträge im Bodenschutz- und 
Altlastenkataster. 

 

Kenntnisnahme. 

  Bodenschutz 

Gemäß den vorgelegten Planunterlagen wird ein Umweltbericht mit 
Eingriffs-/Ausgleichsbilanz im weiteren Verfahren ergänzt werden.  
Eine Stellungnahme aus bodenschutzfachlicher Sicht ist daher aktuell 
nicht möglich. 

 

Kenntnisnahme. Dieser ist zur Auslegung als „Teil 2 der Begründung“ 
den Unterlagen zum Bebauungsplan beigelegt. 
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  Oberirdische Gewässer/Hochwasserschutz 

Das Plangebiet stellt sich insgesamt als nach Nordwesten geneigter 
Hang dar, der im Südosten von etwa 241,5m üNN nach Nordwesten 
auf etwa 229,0m üNN fällt. 

 

Kenntnisnahme.  

  II. Hochwasser 

Nach Aussage der Hochwassergefahrenkarten liegen für das 
Plangebiet keine Überschwemmungsgebiete vor. Ein rechtskräftig 
verordnetes Überschwemmungsgebiet besteht im Plangebiet nicht. 

 

Kenntnisnahme. 

  III. Starkregen 

Für das Plangebiet wurde eine Starkregenanalyse mit Stand vom 
18.10.2022 durch das Ingenieurbüro Klinger und Partner GmbH 
durchgeführt. Die Berechnung erfolgte dem Bericht zufolge nach den 
Ansätzen des Leitfadens „Kommunales Starkregenrisikomanagement 
in Baden-Württemberg“. 
Die Berechnungen zeigen, dass das Baugebiet selbst bei einem 
extremen Regenereignis nur gering von Oberflächenabfluss aus den 
Weinbergen gefährdet ist. Die oberliegenden Hangstraßen führen das 
Wasser größtenteils Richtung Norden ab. Auswirkungen einer evtl. 
Um- oder Ableitung von oberflächlichen Abflüssen durch Starkregen 
auf die Unterlieger sind nicht ersichtlich. 

 

Kenntnisnahme.   

  Die in der Starkregenuntersuchung aufgeführten Empfehlungen auf 
die bauliche Eigenvorsorge sind in den Bebauungsplan 
mitaufzunehmen. 

Kenntnisnahme. Ein entsprechender Hinweis ist im Bebauungsplan 
bereits enthalten (siehe Hinweis n) im Textteil). 

  Hinweis 

Es wird darauf hingewiesen, dass nach § 37 Abs. 1 WHG der 
natürliche Ablauf wild abfließenden Wassers auf ein tiefer liegendes 
Grundstück nicht zum Nachteil eines höher liegenden Grundstücks 
behindert werden darf. Der natürliche Ablauf wild abfließenden 
Wassers darf nicht zum Nachteil eines tiefer liegenden Grundstücks 
verstärkt oder auf andere Weise verändert werden. 

 

Kenntnisnahme. 
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  Bautechnik 

Nach fachlicher Prüfung der Planunterlagen wird zu dem 
Bebauungsplan wie folgt Stellung genommen: 

 

   Gem. 1.8. (Textteil) sind in den privaten Grünflächen 
„zweckgebundene Nebenanlagen“ zulässig. Welchem Zweck 
müssen diese dienen? 
Es wird empfohlen, die Anzahl und Größe der einzelnen 
Nebenanlagen zu benennen. 

Der Zweck von Nebenanlagen richtet sich nach der festgesetzten 
Hauptnutzung, hier private Grünfläche. Zulässig wären daher z.B. 
Gerätehütten, die zur Bewirtschaftung und Pflege der Grünfläche und 
deren Baumbestand erforderlich sind. Die Anregung hinsichtlich 
Anzahl und Größe wird aufgenommen, sofern die Nebenanlagen als 
Gebäude geplant sind. 

    Gem. 1.12 (Textteil) ist auf den Privatgrundstücken 160 und 165/1 
eine Baulast zu Gunsten einer Entwässerungsleitung 
einzutragen. Wie wird die Entwässerungsleitung bis zum 
öffentlichen Kanal weitergeführt? Wie ist zu gewährleisten, dass 
die Eigentümer der Grundstücke eine entsprechende Baulast 
übernehmen? 

Die Anregung bezieht sich offensichtlich auf Nr. 1.12a). Es handelt 
sich dabei um eine vorhandene Rohrleitung zur Ableitung von 
Außenbereichswasser, ausgehend vom Einlaufbauwerk (siehe 
Darstellung der Leitung im Planteil). Diese verläuft außerhalb des 
Plangebiets, auf den Flurstücken 160 und 165/1. Die Darstellung der 
Fläche für das Leitungsrecht ist nur nachrichtlich zu verstehen, soweit 
sie außerhalb des Geltungsbereichs liegt. 

Die Ableitung des Schmutzwassers erfolgt in Richtung eines 
Bestandskanals auf dem nördlich angrenzenden Flst. 160, zu dem in 
den rückwärtigen Bauflächen, parallel zur Regenwasserableitung, 
eine entsprechende Verbindung hergestellt wird. Im Zuge dessen wird 
der bestehende Regenwasserkanal (Ableitung von 
Außenbereichswasser) mit ausreichender Deckung überquert. Für 
den geplanten Anschluss an den Schmutzwasserkanal auf Flst. 160 
besteht eine privatrechtliche Einigung, die Eintragung einer öffentlich-
rechtlichen Baulast zur Absicherung wird vorbereitet. 

 


